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RS OGH 1975/4/3 7Ob13/75
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.04.1975

Norm

ABGB §828

ABGB §833 B1

Rechtssatz

Der Anspruch des einzelnen Teilhabers auf Mitwirkung des ausgeschlossenen Miteigentümers zur Herstellung des von

ihm zuerst hintertriebenen, dem Ausschließungsurteil entsprechenden Zustandes ist seinem Wesen nach unteilbar

und kann darum auch von jedem Teilhaber geltend gemacht werden.

Entscheidungstexte

7 Ob 13/75

Entscheidungstext OGH 03.04.1975 7 Ob 13/75

Veröff: SZ 48/37
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